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://: Zustimmung zu beiden Gesetzesrevisionen  

 

Energiegesetz (EnG) 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 08.0899.01 vom 17. Juni 2008 sowie in den Bericht der Umwelt-, 
Verkehrs- und Energiekommission Nr. 08.0899.02 vom 10. Dezember 2008, beschliesst: 

 

I. 

Das Energiegesetz (EnG) vom 9. September 1998 wird wie folgt geändert: 

 

In § 3 wird folgender neuer Abs. 2 beigefügt: 

2 Der Regierungsrat überprüft die Grenzwerte mindestens alle drei Jahre und passt sie 

gegebenenfalls dem neuesten Stand der Technik an, um den Energieverbrauch und die 

Auswirkungen auf das Klima möglichst gering zu halten. 

In § 4 wird folgender neuer Abs. 2 beigefügt: 

2 Das Heizen und Kühlen im Freien und von offenen Bauten und Anlagen ist verboten. 

Die Verordnung kann Abweichungen zulassen, wenn überwiegende Interessen dafür 

sprechen und die zumutbaren Massnahmen für eine effiziente Energienutzung getroffen 

werden. 

Ablage:     
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In § 6 wird folgender neuer Abs. 5 beigefügt: 

5 Die Netzbetreiberin vergütet Elektrizität aus Photovoltaikanlagen zu den Ansätzen der 

eidgenössischen Stromversorgungs-Verordnung vom 14. März 20081. Die Vergütungen, 

die nicht durch den Verkauf von Solarstrom bzw. durch die Einspeisevergütung des 

Bundes gedeckt werden, werden den Netzkosten belastet. Der dadurch verursachte 

Zuschlag auf den Netzkosten darf 0,4 Rp./kWh nicht übersteigen. 

§ 7 erhält folgende neue Fassung: 

§ 7. Die Netzbetreiberin sorgt für die Einrichtung einer Solarstrombörse. 

2 Die Netzbetreiberin verpflichtet sich gegenüber den Erzeugerinnen und Erzeugern 

vertraglich zur Abnahme von Solarstrom aus neuen Anlagen gegen kostendeckende 

Vergütung gemäss § 6 Absatz 5. 

3 Die Netzbetreiberin vermarktet den Solarstrom aktiv. 

§ 9 erhält folgende neue Fassung: 

§ 9. Grossverbraucher mit einem jährlichen Wärmeverbrauch von mehr als fünf 

Gigawattstunden oder einem jährlichen Elektrizitätsverbrauch von mehr als einer halben 

Gigawattstunde können durch die zuständige kantonale Behörde verpflichtet werden, 

ihren Energieverbrauch zu analysieren und zumutbare Massnahmen zur 

Verbrauchsreduktion zu realisieren. 

2 Diese Regelung ist nicht anwendbar für Grossverbraucher, die sich verpflichten, 

individuell oder in einer Gruppe von der zuständigen Behörde vorgegebene Ziele für die 

Entwicklung des Energieverbrauchs einzuhalten. Überdies kann sie die zuständige 

Behörde von der Einhaltung näher zu bezeichnender energietechnischer Vorschriften 

entbinden. 

§ 11 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

§ 11. Der Kanton fördert Finanzierungs- und Planungsinstrumente, wie insbesondere 

Planungswettbewerbe, Programme, Konzepte, Studien sowie Aktionen zur Motivation der 

Bevölkerung, und führt diese auch selber durch. 

In § 12 wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

2 Der Kanton kann die weitergehende Beratung und Betreuung im Sinne dieses Gesetzes 

fördern, insbesondere bei Sanierungsvorhaben. 

Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden dadurch zu Abs. 3 und 4. 

§ 13 Abs. 1 und 3 erhalten folgende neue Fassung: 

§ 13. Der Beitrag an die Kosten von Effizienzverbesserungen, insbesondere von 

Gebäudeisolationen oder Energieanlagen, sowie an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien beträgt zehn bis vierzig Prozent der Investitionskosten. Vorbehalten bleibt § 15 

Absätze 2 und 3. 
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3 Der Regierungsrat legt die Beitragssätze für kleine und mittlere Anlagen und einzelne 

Massnahmenkategorien nach Erfahrungswerten pauschal fest. Bei Anlagen mit 

besonders langer Lebensdauer können höhere Beitragssätze zur Anwendung gelangen. 

§ 14 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

§ 14. Für grössere Anlagen zur Nutzung von Abwärme und erneuerbarer Energien 

werden die Beiträge individuell festgesetzt. Sie dürfen die nicht amortisierbaren Kosten 

der Anlage nicht übersteigen. 

§ 16 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

§ 16. Zur Finanzierung der dem Kanton aus diesem Gesetz erwachsenden 

Verpflichtungen zur Prüfung förderungswürdiger Massnahmen, Entrichtung von 

Beiträgen, Überwachung von Bauten und Anlagen sowie zur Beratung wird auf den 

Netzkosten (Netzgebühren plus Lenkungsabgabe) eine Förderabgabe von höchstens 

zwölf Prozent erhoben. Der Regierungsrat setzt die Förderabgabe herab, wenn das im 

Fonds angesparte Kapital einen Jahresertrag übersteigt und keine grossen Projekte 

absehbar sind. Die Förderabgabe wird für Rechnung der vollziehenden Behörde von den 

Stromlieferantinnen und Stromlieferanten bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern 

erhoben. Sie ist gesondert in Rechnung zu stellen. 

 

II. 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum. Nach Eintritt der 

Rechtskraft wird das revidierte Gesetz sofort wirksam. 
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Bau- und Planungsgesetz (BPG) 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 08.0899.01 vom 17. Juni 2008 sowie in den Bericht der Umwelt-, 
Verkehrs- und Energiekommission Nr. 08.0899.02 vom 10. Dezember 2008, beschliesst: 

 

I. 

 

Das Bau- und Planungsgesetz (BPG) vom 17. November 1999 wird wie folgt geändert: 

 

§ 78 erhält folgende neue Fassung: 

§ 78 Strassen- und Weglinien, Baulinien und Baugrenzen sowie Begrenzungen der Höhe, 
der Tiefe und der Länge von Gebäuden dürfen zur Wärme- oder Schalldämmung 
bestehender Gebäude überschritten werden,  

a) soweit es zur Begrenzung des Wärmedurchgangs auf die für Neubauten geltenden 
Werte oder zur Einhaltung der Anforderungen an die Schalldämmung von Fenstern 
nötig ist, 

b) wenn andere Methoden sich dazu wesentlich schlechter eignen oder einen 
unverhältnismässigen Aufwand erfordern und 

c) keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Masse, Abstände und 
Lichteinfallswinkel werden nach der Wärme oder Schalldämmung von den gleichen 
Punkten aus bestimmt wie zuvor. Mehrwertabgaben und Erschliessungsbeiträge 
werden nicht erhoben. 

In § 81 Abs. 1 werden folgende neuen lit. d und e beigefügt:  

d) wenn der Heizwärmebedarf einer neuen Baute die kantonalen Anforderungen um 
20% unterschreitet;  

e) wenn der Heizwärmebedarf bei der Sanierung einer bestehenden Baute die 
kantonalen Anforderungen erfüllt. 

 

II. 

 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum. Nach Eintritt der 
Rechtskraft wird das revidierte Gesetz sofort wirksam. 
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